
Unnötige Rückfragen der Versicherer kosten Zeit und Nerven. Das 
Bundesgericht hat nun klargestellt: Grundsätzlich gilt eine P!icht-
leistungsvermutung – ein Prinzip, das Ärztinnen und Ärzte im Praxis-
alltag entlasten kann.

Pflichtleistungsvermutung 

Ein Schlüssel zu weniger 
Administration?

Absurde Bürokratie im Alltag. Viele 
von uns kennen das: Für Inkonti-

nenzmaterial müssen Patientinnen und 
Patienten «beweisen», wie oft sie tat-
sächlich einnässen. Bei Menschen mit 
Diabetes, die längst nach Leitlinien und 
SL-Liste behandelt werden, trudeln sei-

tenlange Rückfragen der Versicherung ein: 
Seit wann, welche Werte, welche Medika-
tion? Oder es geht um eine längst indizier-
te "erapie, die durch zusätzliche Formu-
lare und ärztliche Bestätigungen nochmals 
hinterfragt wird. Diese Administration 
kostet wertvolle Zeit – für uns Hausärztin-
nen und Hausärzte ebenso wie für unsere 
Patientinnen und Patienten. Und dies al-
les mit der Begründung «P!ichtleistungen 
prüfen zu müssen». Aber stimmt hier die 
Formulierung «müssen»?

Ein unerwarteter Lichtblick
Umso spannender ist ein aktuelles Urteil 
des Bundesgerichts [1]. Dort wurde die 
sogenannte P!ichtleistungsvermutung 

hervorgehoben: Grundsätzlich ist davon 
auszugehen, dass eine von Ärztinnen und 
Ärzten verordnete Leistung eine P!icht-
leistung der Krankenversicherung dar-
stellt. Es sei denn, es bestehen konkrete 
Zweifel an Wirksamkeit, Zweckmässig-
keit oder Wirtschaftlichkeit. Ehrlich ge-
sagt: Auch 17 Jahre nach meinem Staats-

Sven Streit
Prof. Dr. med. Dr. phil. 
Sven Streit ist Fach-
arzt für Allgemeine 
Innere Medizin, Haus-
arzt und Leiter Inter-
professionelle Grund-
versorgung, BIHAM, 
Universität Bern

Auch 17 Jahre nach 
 meinem Staats examen 

 wusste ich nicht, dass es 
 diese P!ichtleistungs-

vermutung gibt.

Ausgabe 30/2025 67

Schweizerische Ärztezeitung | Jg. 106 | Nr. 30 | 12/2025 Praxistipp



examen wusste ich nicht, dass es diese 
P!ichtleistungsvermutung gibt. Gerade 
deshalb #nde ich sie bemerkenswert – 
weil sie ein Gegengewicht zum Gefühl ist, 
permanent alles beweisen und rechtferti-
gen zu müssen. 

Warum Versicherer nachhaken
Natürlich stellen Versicherer Rückfragen 
nicht nur «aus Lust an der Bürokratie». 
Sie tun es auch, weil sie von den Auf-
sichtsbehörden [2] angehalten sind, 
Leistungen nicht nur sorgfältig, sondern 
– wie ich höre – auch immer häu#ger 
prüfen zu müssen. Dieser Druck führt 
dazu, dass sich die Prüfmechanismen 
über Jahre immer weiter verdichtet ha-
ben – mit der Folge, dass wir alle mehr 
Administration erleben. 

Tipp
Wenn Versicherer Rückfragen 
stellen: Verweisen Sie auf die 
Pflichtleistungsvermutung des 
Bundesgerichts. Eine ärztlich indi-
zierte Therapie gilt grundsätzlich 
als Pflichtleistung – es sei denn, es 
bestehen klare Zweifel an Wirk-
samkeit, Zweckmässigkeit oder 
Wirtscha!lichkeit.

Chancen für den Dialog
Für mich erö$net dieses Bundesgerichts-
urteil neue Möglichkeiten: Die P!icht-
leistungsvermutung könnte als Leitlinie 
für einen neuen Dialog zwischen Ärztin-
nen und Ärzten und den Versicherern 
dienen. Anstatt jede Leistung immer wie-
der infrage zu stellen, könnten wir uns ge-
meinsam darauf verständigen, diese Ver-
mutung ernst zu nehmen – und nur bei 
begründeten Zweifeln vertieft zu prüfen. 
Das wäre nicht nur e%zienter, sondern 
würde auch Vertrauen in die ärztliche Ar-
beit ausdrücken und den Patientinnen 
und Patienten den Zugang zur Kosten-
übernahme erleichtern – ohne Verunsi-
cherung und #nanzielle Risiken.

Fazit
Wir kommen nur gemeinsam weiter: Ärz-
tinnen und Ärzte, Versicherer und Auf-
sichtsbehörden. Die P!ichtleistungsver-
mutung bietet eine Chance, unnötige 
Administration zu reduzieren – und die 
Zeit wieder dort einzusetzen, wo sie am 
meisten gebraucht wird: bei unseren Pa-
tientinnen und Patienten. •••
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Aus der Wissenscha! …
Schwangerscha!

Finanziell Benachteiligte profitieren von  Kostenbefreiung
Die Kostenbefreiung von Schwangeren 
in der  Grundversicherung wirkt: Versi-
cherte aus ärmeren Haushalten nutzen 
bestimmte Leistungen häufiger, die Ge-
sundheit ihrer Neugeborenen verbes-
sert sich leicht. 

Seit 2014 sind schwangere Frauen in der 
Schweiz ab der 13. Schwangerscha!swoche 
und bis acht Wochen nach der Geburt von 
der Kostenbeteiligung in der Grundversi-
cherung befreit: Sie bezahlen weder Fran-
chise noch Selbstbehalt. Das Parlament 
wollte mit dieser Kostenbefreiung verhin-
dern, dass Frauen mit Schwangerscha!s-
komplikationen höhere Gesundheitskosten 
bezahlen als Frauen ohne Komplikationen 
– oder dass werdende Mü#er aus Kosten-
gründen auf medizinische Hilfe verzichten. 
Gesundheitsökonomen der Krankenkasse 
CSS haben nun anhand von Daten aus un-
gefähr 13 500 Schwangerscha!en unter-

sucht, was die Reform bewirkte. Insgesamt, 
fanden sie, stiegen die Gesamtausgaben 
für Schwangere aufgrund der Gesetzesän-
derung nur leicht – um ungefähr 150 Fran-
ken pro Schwangerscha!. Bestimmte Leis-
tungen reagierten allerdings deutlich: 
Physiotherapie wurde um 30 Prozent häu-
figer in Anspruch genommen, die Kosten 
für Laboruntersuchungen stiegen um 5 
Prozent. Am stärksten veränderten sich 
die Ausgaben bei Frauen mit unterdurch-
schni#lichem Einkommen – für sie stiegen 
die Gesamtausgaben um knapp 5 Prozent 
und jene für Physiotherapie um 50 Pro-
zent. In dieser Gruppe verbesserten sich 
zudem einige Indikatoren für die Gesund-
heit der Neugeborenen, etwa beim Ge-
burtsgewicht. Für die Mü#er selbst zeigte 
sich kein messbarer gesundheitlicher Ef-
fekt. Selbst im Schweizer Gesundheits-
wesen mit seiner umfassenden Grundver-
sicherung scheint die  Kostenbeteiligung 

also die Nutzung notwendiger Leistungen 
zu bremsen – und gezielte Entlastungen 
könnten soziale Ungleich heiten im Ge-
sundheitswesen reduzieren.
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